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*33or 50 3at)ren 
Zitate aus dem 

«Liechtensteiner Volksblatt» 

Mittwoch, 28. Juni 1922 
Geheimdiplomatie 

Früher hat  man in den Oberrheinischen 
Nachrichten gegen Geheimpolitik bzw. 
gegen Präsidialakte losgezogen und war  
bestrebt, dem Regierungschef die direk
te schriftliche Verbindung mit dem Für
sten zu entziehen. In den letzten Mona
ten konnte man wiederholt hören, dass 
die Spitzen der Volkspartei nach Wien 
zogen zur Erldigung wichtiger Landes
angelegenheiten. Ich will micht nicht 
prinzipiell gegen diese Sachen wenden, 
sondern gegen die Art und Weise wie 
sie vorgenommen werden. In der Zeit 
des Abbaues sind die Wiener Reisen 
eine teuere Nummer, anderseits sind sie 
angenhmer als Berichte zu verfassen 
und Zeit zu opfern. Zudem sind Akten 
ein bleibendes Dokument, in die später 
andere wieder Einsicht nehmen. In der 
Bevölkerung findet man nicht am Platz, 
dass diese Reisen mit soviel Geheimnis 
umsponnen werden. So waren vor  eini
gen Wochen Herr Landtagspräsident 
und Prof. bzw. Regierungsrat Schädler 
durch etliche Tage von Vaduz abwe
send, anscheinend in Wien, ohne dass 
auch nur die Nebenabgeordneten 
wussten warum. Man sprach von der 
Durchsicht von Akten in Wien, von Er
hebungen und Veröffentlichungen von 
belastendem Material gegen frühere 
führende Männer. 

Medical TribUne, Baden — 23. Juni 1972 

Landesspital in Liechtenstein 
Ein neues Konzept für ein eigenes Landesspi

tal in Liechtenstein ha t  Regierungschef-Stell
vertreter Dr. W. K i e b e r der Presse vorge
legt. Die Schaffung eines Landesspitals dränge 
sich auf, weil die Chronischkranken nicht ins 
Ausland abgeschoben werden dürften und die 
meist sehr kostenintensive Nachbehandlung im 
Lande selbst gewährleistet werden sollte. Die 
erste Phase des Baues soll die Erstellung eines 
modernen Chronischkrankenspitals, einer 
Nachpflege-Abteilung, einer Geburtshilfesta
tion und  einer Notversorgungsstation 
umfassen. 

Neueste Nachrichten, Budapest — 16. Juni 1972 
Endlich 

Das Fürstentum Liechtenstein will als eines 
der letzten Länder Europas die Ehescheidung 
ermöglichen. Nach den Plänen einer Regie
rungskommission, die vom stellvertretenden 
Regierungschef Walter K i e b e r bekanntge
geben wurden, soll die Regierung zwischen 
zwei Möglichkeiten entscheiden: Entweder 
wird die obligatorische Zivilehe mit einem 
Scheidungsrecht für Bürger aller Konfessionen 
eingeführt oder es wird die freie Wahl zwi
schen ziviler und kirchlicher Eheschliessung 
geben, wobei dann die Scheidungsmöglichkeit 
auf den ersten Fall beschränkt wird. 

V ollbeschäftigung 
Aus dem Jahresbericht der Arbeitslosenversicherung 
Der liechtensteinische Arbeitsmarkt war^  

auch im Berichtsjahr geprägt durch einen 
Nachfrageüberhang nach Arbeitskräften. Der 
Bedarf a n  Arbeitskräften ist weiter angestiegen 
einmal durch die Expansionsbestrebungen be
stehender Unternehmungen, dann aber auch 
durch neu eröffnete Betriebe. 

Die Industrie- bzw. deren Exportunterneh
mungen waren 1971 voll ausgelastet. Dem 
Wachstum dieser Betriebe sind im ganzen ge
sehen wegen des Mangels ari Arbeitskräften 
Grenzen gesetzt. Die Verlagerung von Teilen 
der Produktion ins Ausland hat  sich , für ver
schiedene Betriebe auch im Berichtsjahr aufge
drängt. Mit dieser Verlagerung von Teilen oder 
Abteilungen einer Produktion können natürlich 
auch gewisse interne personelle Umstrukturie
rungen notwendig werden. Deshalb bereits von 
Konjunkturrückgang oder sogar Krise zu spre
chen, entspricht nicht den tatsächlichen 
Verhältnissen. 

Die übrigen Betriebe, seien es Handwerks
oder Dienstleistungsbetriebe, litten ebenfalls 
unter dem Arbeitskräftemangel. Insbesondere 
das Baugewerbe war nicht in der Lage, alle, 
vorhandenen Aufträge auszuführen. 

Arbeitsmarkt: Lage verschärft 
Für die meisten Wirtschaftszweige ist die La

ge in bezug auf die Beschaffung der  notwendi
gen Arbeitskräfte sehr schwierig geworden. 
Diese Situation wird durch die Massnahmen 
betreffend die Begrenzung des Bestandes ai^ 
ausländischen Arbeitskräften verschärft. EinÖ 
Veränderung der  Lage auf dem Arbeitsmarkt 
im Sinne einer Entspannung ist in der nächsten 
Zeit nicht zu erwarten. Zu diesem Schluss 
kommt auch Prof. Kneschaurek in einer im 
Auftrag des Schweizerischen Bundesrates aus
gearbeiteten Projektivstudie, deren Ergebnisse 
zufolge unserer sehr engen wirtschaftlichen 
Verbindungen mit der  Schweiz grundsätzlich 
auch für Liechtenstein gültig sein dürften. 

Aus Gründen besserer Kontaktpflege und 
zum Zwecke eines Erfahrungsaustausches mit 
den für die Arbeitslosenversicherung in der 
Schweiz zuständigen Personen, erfolgte im No
vember des Berichtsjahres auf Einladung der 
Beitritt zur Interessengemeinschaft der öffentli
chen Arbeitslosenversicherungskassen der 
Schweiz. 
6273 Versicherungspflichtige - 828 Arbeitgeber 

Im Berichtsjahr ist der Mitgliederbestand um 
590 versicherungspflichtige Arbeitnehmer, d. h. 
von 5683 per  31. Dezember 1970 auf 6273 per 31. 
Dezember 1971, angewachsen. Die durch
schnittliche Mitgliederzahl betrug 6087. 

Den 1105 Unterstellungen stehen 515 Entlas
sungen (inkl. fremdenpolizeiliche Abmeldun
gen) gegenüber. Die Entlassungsgründe sind: 
Verheiratung (Frauen) 113, fremdenpolizeiliche 
Abmeldungen 355, Wohnsitzverlegung ins Aus
land 27, Selbständigmachung 8, Uebertritt in 
den Staats- und Gemeindedienst 6, diverse Ur
sachen 6. Während des Berichtsjahres waren 
828 (Vorjahr 757) Arbeitgeber abrechnungs-, 
zahlungs- und meldepflichtig. 

m e i n t :  «Das macht jo a sau Falla: 
an Arbeitslosaversecherig und kän än-
ziga Arbeitslosa. I hör jetz denn uf 
z'schaffa. Än söt denki jo afangä.» 

Vermögen: 1.2 Millionen Franken 
Der Versicherungskasse sind im Berichtsjahr 

Beiträge in der Höhe von Fr. 728 889.09 zuge
flossen. 

Die Gelder sind per 31. Dezember 1971 wie 
folgt bei der Liechtensteinischen Landesbank 

; angelegt: Konto Korrent zu 4 Prozent Zins Fr. 
^ 4  610.—, Kassenobligatiori zu'574 Prozent Zins 
Fr. 515 000.— und Kassenobligation zu 5 Pro
zent Zins Fr. 630 000.— ergibt total Franken 
1 279 610.—. 

Die abgerechneten Beiträge belaufen sich auf 
Fr. 809 885.16. Der relativ hohe Betrag von Fr. 
136.50 an  noch ausstehenden Mitgliederbeiträ
gen erklärt sich zum grössten Teil damit, dass 
die Beitragszahlungen für das 2. Halbjahr 1971 
im folgenden Jahr  geleistet werden. 

Die Nachkontrolle der Arbeitgeber-Beitrags-
abrechnungen ergab Fr. 9625.33 Nachbelastun
gen (Anzahl 85) und Fr. 12 840.85 Gutschriften 
(Anzahl 237). Der hohe Anteil an  Gutschriften 
ist auf das Nichtbeachten der Höchstgrenze des 
beitragspflichtigen Lohnes und die Abrechnung 
von Beiträgen für nicht versicherungsfähige 
bzw. -Pflichtige Arbeitnehmer zurückzuführen. 

Keine Entschädigungen 
Im Hinblick auf die heutige Arbeitsmarktla

ge bewegte sich die Vermittlungstätigkeit des 
Arbeitsamtes — im Zusammenhang mit der Ar
beitslosenversicherung — in einem sehr be
scheidenen Rahmen. Aus denselben Gründen 
waren im Berichtsjahr keine Arbeitslosenent-
schädiaunaen auszuzahlen, 

Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes 
Lösungsvorschläge zur Verbesserung der heutigen Einbürgerungspraxis (II) 

Das alternative Verfahren müsste zur Folge 
haben, dass die gesetzliche Wohnsitzdauer für 
den Erwerb des Gemeindebürgerrechtes ange
hoben wird, u m  eine gewisse Uebereinstim-
mung mit der strengeren gesetzlichen Wohn
sitzdauer im Verfahren zur Erlangung des Lan
desbürgerrechtes (ohne Gemeindebürgerrecht) 
herzustellen, denn es wäre  ein unhaltbarer 
Rechtszustand, würde ein Ausländer nach 
einer Wohnsitzdauer, die nur  wenig über dem 
gesetzlichen Minimum liegt, in einer Gemeinde 
eingebürgert. Der Landtag müsste ein solches 
Einbürgerungsgesuch ablehnen, wollte e r  nicht 
zu stark unterschiedliche Einbürgerungskrite
rien zur Anwendung bringen. Dies wäre der 
Fall, wenn er das eine Mal dem Ausländer, der 
nach kurzer Wohnsitznahme das Gemeindebür
gerrecht zugesichert erhielt, das Landesbürger
recht erteilt, das  andere Mal dem lang einge
sessenen oder im Lande geborenen Ausländer, 
der das Einbürgerungsverfahren mit Aus
schluss des Gemeindebürgerrechtes wählte, 
nur nach sehr langer Wohnsitznahme das Lan
desbürgerrecht zusprechen würde. Diese heute 
geltende fünfjährige Wohnsitzdauer dürfte 
demnach nur  mehr als Einbürgerungsvoraus
setzung für Bürger einer anderen liechtenstei
nischen Gemeinde in  Frage kommen. Das 
Wohnsitzerfordernis für Ausländer müsste im 
Einbürgerungsverfahren über die Bürgerver
sammlung deshalb wenigstens verdoppelt 
werden. 

Dieser Lösungsvorschlag bedingt eine ent
sprechende Aenderung. des Gemeindegesetzes 
und des Gesetzes über den Erwerb und Verlust 
des Landesbürgerrechtes. 

Anspruchseinräumung für bestimmte Fälle 
Bei Beibehaltung der Verbindung von Lan

des- und Gemeindebürgerrecht müsste die An
spruchseinräumung bezüglich des Gemeinde
bürgerrechtes in der Verfassung und bezüglich 

des Landesbürgerrechtes im Gesetz festgelegt 
werden. Diese Anspruchseinräumung unter 
dem heutigen System würde beinhalten, dass 
die Gemeinde den Bürgerrechtswerbern, wenn 
er die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, ins 
Bürgerrecht aufnehmen müsste, während sie 
ihn heute einbürgern kann, aber nicht muss. 
Dies hätte eine Aufhebung des freien Ermes
sens der Gemeinde zur Folge. Der Bürger
rechtswerber ha t  aber nur dann einen An
spruch, wenn er die gesetzlichen Vorausset
zungen erfüllt. Trifft dies nicht zu, kann er ab
gelehnt werden. 

Das heutige System der Verbindung von  
Landes- und  Gemeindebürgerrecht beruht auf 
dem Grundsatz des freien Ermessens der Bür
gerversammlung, ob jemand eingebürgert wer
den soll, wenn er die gesetzlichen Vorausset
zungen erfüllt. Diesem Prinzip widerspricht die 
Anspruchseinräumung, auch wenn sie nur für 
bestimmte Fälle vorgesehen würde. Es ist auch 
staatspolitisch unhaltbar, einem Ausländer 
einen Anspruch auf das Bürgerrecht einzu
räumen. Eine Auswahl der Bürgerrechtswerber 
nach dem Qualitätsprinzip könnte nicht mehr 
stattfinden. Beim System der Trennung v o n  
Landes- und  Gemeindebürgerrecht oder beim 
alternativen Verfahren müsste die Anspruchs
einräumung bezüglich des Landesbürger
rechtes im Gesetz verankert werden. Das 
hiesse zugleich, dass die gesetzlichen Erforder
nisse im Einbürgerungsverfahren über die Re
gierung verschärft werden müssten, während 
sie im Einbürgerungsverfahren über die Bür
gerversammlung, in dem allerdings kein An
spruch auf das Bürgerrecht eingeräumt wäre, 
gleich blieben. Auch für diese beiden Systeme 
der Trennung und des alternativen Verfahrens 
gelten die gleichen vorhin angemeldeten Be
denken. Die Verkoppelung der Anspruchsein
räumung mit einer Verschärfung der Eitibürge-
rungsbedingungen auf Landesebene bildet 

keine tragfähige Grundlage für eine gesunde 
Einbürgerungspolitik. 

Ein Anspruch könnte nur einem Personen
kreis eingeräumt werden, der hohen zeitlichen 
oder anderen .Einbürgerungsvoraussetzungen 
nachkommen muss. Er könnte sich im weiten 
Umfange mit dem Personenkreis, der unter der 
Fristenlösung (Ziffer 2) zur Darstellung kommt, 
decken. Aus diesem Grunde wird auf die nach
stehenden Ausführungen verwiesen. 

Fristenlösung 
Dieser Vorschlag geht von der Tatsache aus, 

dass lange Aufenthaltsfristen einer Assimila
tion des Ausländers förderlich sind. Es wäre  
zu wünschen, dass für Personen, bei denen der 
Assimilationsprozess, wie man annehmen darf, 
durch besondere Umstände beschleunigt wor
den ist, von einem bestimmten Zeitpunkt an 
eine doppelte Zählung der tatsächlich irti Lande 
verlebten Zeit eintritt. 

Der Personenkreis und die Fristen im verein
fachten Einbürgerungsverfahren über die Re
gierung, wie sie im Postulat des Abgeordneten 
Herbert Kindle dargelegt werden, scheinen 
grundsätzlich vertretbar. Demgegenüber wäre  
aber  auch eine niedrigere Fristfestlegung auf 

(Fortsetzung Seite 2) 
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